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7. betont, dass die Prioritätensetzung der Vereinten Nationen das Vorrecht der Mitgliedstaaten ist,
entsprechend den Mandaten der beschlussfassenden Organe;

8. betont außerdem, dass sich die Mitgliedstaaten an der Aufstellung des Haushaltsplans vom frühes-
ten Zeitpunkt an und während des gesamten Verfahrens voll beteiligen müssen;

9. ersucht den Generalsekretär, den Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeit-
raum 2014-2015 auf der Grundlage der genannten Prioritäten und des in dieser Resolution beschlossenen
strategischen Rahmens zu erstellen;

Programmvollzugsbericht

10. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Programmvollzug der Vereinten
Nationen im Zweijahreszeitraum 2010-201126;

11. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Programm- und Koordinierungsaus-
schusses zum Programmvollzug der Vereinten Nationen im Zweijahreszeitraum 2010-2011 an, die in den
Ziffern 40 bis 42 und 44 seines Berichts enthalten sind;

12. betont, dass der Generalsekretär sich bei der Erstellung der verwandten Programmvollzugsberich-
te strikt an die in den strategischen Rahmen gebilligten Konzepte, Bedingungen und Mandate halten muss;

13. ersucht den Generalsekretär, zu seinem Bericht über den Programmvollzug der Vereinten Natio-
nen im Zweijahreszeitraum 2010-201126 ein Korrigendum herauszugeben, in dem anstelle der konkreten Na-
men arabischer Länder in Ziffer 48, in der Textbox nach Ziffer 693 und in Ziffer 721 die Formulierung „ei-
nigen arabischen Ländern“ verwendet wird;

14. betont, dass künftige Programmvollzugsberichte zwar stärker nach Zielen, erwarteten Ergebnis-
sen und Zielerreichungsindikatoren ausgerichtet sein werden, dass die Berichte jedoch auch weiterhin Infor-
mationen über die Produkte zu enthalten haben;

Evaluierungs- und Koordinierungsfragen

15. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen an, die der Programm- und Koordinie-
rungsausschuss in Kapitel II Abschnitt C seines Berichts zur Evaluierung, in Kapitel III Abschnitt A zum Jah-
resüberblicksbericht des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen für 2011/12 und in Kapitel III Abschnitt B zur Unterstützung der Neuen Partnerschaft für die Entwick-
lung Afrikas durch das System der Vereinten Nationen vorgelegt hat, und ersucht den Generalsekretär, für
die rasche Umsetzung der genannten Empfehlungen zu sorgen;

16. wiederholt seine Bitte an den Wirtschafts- und Sozialrat, bei der Behandlung verwandter Berichte
des Koordinierungsrats der Leiter die einschlägigen Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Programm-
und Koordinierungsausschusses heranzuziehen;

17. betont, wie wichtig es ist, bei der Durchführung von Initiativen und Tätigkeiten den Dialog und
den Austausch zwischen dem Sekretariat des Koordinierungsrats der Leiter und den Mitgliedstaaten zu för-
dern und die zwischenstaatlichen Mandate der Mitgliedorganisationen des Rates in vollem Umfang zu ach-
ten.

RESOLUTION 67/237

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 24. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/664, Ziff. 6).

67/237. Konferenzplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolutionen 40/243 vom 18. De-
zember 1985, 41/213 vom 19. Dezember 1986, 43/222 A bis E vom 21. Dezember 1988, 51/211 A bis E vom
18. Dezember 1996, 52/214 vom 22. Dezember 1997, 53/208 A bis E vom 18. Dezember 1998, 54/248 vom
23. Dezember 1999, 55/222 vom 23. Dezember 2000, 56/242 vom 24. Dezember 2001, 56/254 D vom
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27. März 2002, 56/262 vom 15. Februar 2002, 56/287 vom 27. Juni 2002, 57/283 A vom 20. Dezember 2002,
57/283 B vom 15. April 2003, 58/250 vom 23. Dezember 2003, 59/265 vom 23. Dezember 2004, 60/236 A
vom 23. Dezember 2005, 60/236 B vom 8. Mai 2006, 61/236 vom 22. Dezember 2006, 62/225 vom 22. De-
zember 2007, 63/248 vom 24. Dezember 2008, 63/284 vom 30. Juni 2009, 64/230 vom 22. Dezember 2009,
65/245 vom 24. Dezember 2010 und 66/233 vom 24. Dezember 2011,

in Bekräftigung ihrer Resolution 42/207 C vom 11. Dezember 1987, in der sie den Generalsekretär er-
suchte, die Gleichbehandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen sicherzustellen, 

nach Behandlung des Berichts des Konferenzausschusses für 201227 und des entsprechenden Berichts
des Generalsekretärs28,

sowie nach Behandlung des Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen29,

in Bekräftigung der Bestimmungen betreffend die Konferenzdienste in ihren Resolutionen über die
Mehrsprachigkeit, insbesondere Resolution 65/311 vom 19. Juli 2011,

1. bekräftigt die Rolle des Fünften Ausschusses der Generalversammlung in Verwaltungs- und
Haushaltsfragen;

2. erinnert an ihre Resolution 14 (I) vom 13. Februar 1946 und die Rolle des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen als Nebenorgan der Generalversammlung;

I

Konferenz- und Sitzungskalender

1. begrüßt den Bericht des Konferenzausschusses für 201227;

2. billigt den vom Konferenzausschuss vorgelegten revidierten Entwurf des Konferenz- und Sit-
zungskalenders der Vereinten Nationen für 201330, unter Berücksichtigung der Anmerkungen des Ausschus-
ses und vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution;

3. ermächtigt den Konferenzausschuss, im Konferenz- und Sitzungskalender für 2013 die Anpassun-
gen vorzunehmen, die infolge der von der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung ge-
troffenen Maßnahmen und Beschlüsse möglicherweise erforderlich werden;

4. stellt mit Befriedigung fest, dass das Sekretariat die in den Resolutionen der Generalversammlung
53/208 A, 54/248, 55/222, 56/242, 57/283 B, 58/250, 59/265, 60/236 A, 61/236, 62/225, 63/248, 64/230,
65/245 und 66/233 genannten Regelungen betreffend den orthodoxen Karfreitag sowie die offiziellen Feier-
tage Id al-Fitr und Id al-Adha berücksichtigt hat, und ersucht alle zwischenstaatlichen Organe, diese Be-
schlüsse bei der Planung ihrer Sitzungen zu beachten;

5. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen, dass etwaige Änderungen des Konferenz- und
Sitzungskalenders in strikter Übereinstimmung mit dem Mandat des Konferenzausschusses und den anderen
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung vorgenommen werden;

6. bittet die Mitgliedstaaten, in neue Mandate der beschlussfassenden Organe ausreichende Informa-
tionen über die Modalitäten für die Organisation von Konferenzen oder Sitzungen aufzunehmen;

7. verweist auf Regel 153 ihrer Geschäftsordnung und ersucht den Generalsekretär, die Modalitäten
von Konferenzen in die Resolutionen, die Ausgaben zur Folge haben, unter Berücksichtigung der Trends auf
ähnlichen Sitzungen aufzunehmen, mit dem Ziel, die Konferenzdienste und die Dokumentation so effizient
und kostenwirksam wie möglich zu nutzen;

27 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 32 (A/67/32).
28 A/67/127 und Corr.1.
29 A/67/523.
30 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 32 (A/67/32), Anhang II. 
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8. verweist außerdem auf Abschnitt II.A Ziffer 16 ihrer Resolution 66/233 und stimmt in dieser Hin-
sicht den Bemerkungen in Ziffer 13 des Berichts des Generalsekretärs über die Konferenzplanung zu, die den
zweijährlichen Sitzungskalender des Wirtschafts- und Sozialrats betreffen28;

II

A. Nutzung der Konferenzbetreuungsressourcen

1. bekräftigt die Praxis, dass bei der Nutzung der Konferenzsäle den Sitzungen der Mitgliedstaaten
Vorrang einzuräumen ist;

2. fordert den Generalsekretär und die Mitgliedstaaten auf, die Leitlinien und Verfahren einzuhalten,
die in der Verwaltungsanweisung für die Genehmigung der Nutzung der Räumlichkeiten der Vereinten Na-
tionen für Sitzungen, Konferenzen, Sonderveranstaltungen und Ausstellungen31 aufgeführt sind;

3. betont, dass diese Sitzungen, Konferenzen, Sonderveranstaltungen und Ausstellungen mit den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen vereinbar sein müssen;

4. stellt fest, dass der Gesamtauslastungsfaktor an den vier Hauptdienstorten 2011 ebenso wie 2010
85 Prozent und 2009 86 Prozent betrug und damit über dem festgelegten Richtwert von 80 Prozent lag;

5. begrüßt die Maßnahmen der Organe, die ihre Arbeitsprogramme im Hinblick auf eine optimale
Auslastung der Konferenzbetreuungsressourcen angepasst haben, und ersucht den Konferenzausschuss, mit
den Sekretariaten und Vorständen der Organe, die ihre Konferenzbetreuungsressourcen nicht ausreichend
nutzen, weiter Konsultationen zu führen;

6. ist sich dessen bewusst, dass aufgrund des verspäteten Beginns und des ungeplanten vorzeitigen
Endes von Sitzungen ein Zeitverlust entsteht, der sich erheblich auf den Auslastungsfaktor der Organe aus-
wirkt, und bittet die Sekretariate und Vorstände der Organe, in ausreichendem Maße darauf zu achten, dass
Sitzungen weder verspätet beginnen noch ungeplant vorzeitig enden;

7. stellt fest, dass für 96 Prozent der 2011 in New York abgehaltenen Sitzungen derjenigen Organe,
die zur Abhaltung von Sitzungen „nach Bedarf“ ermächtigt sind, Dolmetschdienste bereitgestellt wurden, ge-
genüber 94 Prozent im Jahr 2010, und ersucht den Generalsekretär, diesen Organen auch weiterhin die Not-
wendigkeit bewusst zu machen, eine optimale Auslastung der bereitgestellten Konferenzdienste anzustreben,
und über den Konferenzausschuss über die Bereitstellung von Konferenzdiensten für diese Organe Bericht
zu erstatten;

8. ersucht die zwischenstaatlichen Organe erneut, ihren jeweiligen Anspruch auf Konferenzbetreu-
ungsdienste zu überprüfen und ihr Arbeitsprogramm auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme
der Konferenzbetreuungsressourcen zu planen und anzupassen, mit dem Ziel, die Konferenzdienste noch ef-
fizienter zu nutzen;

9. ist sich der Bedeutung bewusst, welche den Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen
von Mitgliedstaaten für den reibungslosen Ablauf der Tagungen der zwischenstaatlichen Organe zukommt,
ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass allen Anträgen auf Konferenzdienste für die Sitzungen re-
gionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten so weit wie möglich entsprochen wird, und er-
sucht das Sekretariat, die Antragsteller so frühzeitig wie möglich über die Verfügbarkeit von Konferenz-
diensten, einschließlich Dolmetschdiensten, sowie über Änderungen, die sich vor den Sitzungen ergeben
könnten, zu unterrichten;

10. stellt fest, dass der Anteil der an den vier Hauptdienstorten abgehaltenen Sitzungen regionaler und
anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten, für die Dolmetschdienste bereitgestellt wurden, 2011 bei
91 Prozent lag, gegenüber 84 Prozent im Jahr 2010, und ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin innova-
tive Wege zur Bewältigung der Schwierigkeiten zu nutzen, denen sich einige Mitgliedstaaten infolge man-
gelnder Konferenzdienste für bestimmte Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitglied-

31 ST/AI/416.
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staaten gegenübersehen, und der Generalversammlung über den Konferenzausschuss darüber Bericht zu er-
statten;

11. fordert die zwischenstaatlichen Organe abermals nachdrücklich auf, in der Planungsphase alles zu
unternehmen, um die Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten zu berück-
sichtigen, diese Sitzungen in ihren Arbeitsprogrammen vorzusehen und die Konferenzdienste lange im Vor-
aus über etwaige Absagen in Kenntnis zu setzen, sodass ungenutzte Konferenzbetreuungsressourcen nach
Möglichkeit für Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten zugeteilt werden
können;

12. begrüßt die Anstrengungen aller Nutzer der Konferenzdienste, das Sekretariat so frühzeitig wie
möglich über Stornierungen von Anträgen auf Dienste zu unterrichten, damit diese Dienste reibungslos für
andere Sitzungen bereitgestellt werden können;

13. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit mehreren Resolutionen der Generalversamm-
lung, namentlich Resolution 66/233 Abschnitt II.A Ziffer 12, und entsprechend der Amtssitzregel alle Sit-
zungen der in Nairobi ansässigen Organe der Vereinten Nationen im Jahr 2011 in Nairobi abgehalten wur-
den, und ersucht den Generalsekretär, der Versammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über den Kon-
ferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

14. nimmt mit Besorgnis davon Kenntnis, dass das Konferenzzentrum der Wirtschaftskommission
für Afrika wiederholt unausgelastet ist, und erkennt an, dass die Kommission laufend Werbemaßnahmen
und -initiativen unternimmt;

15. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin zusätzliche Wege zu erkunden, wie das Konferenz-
zentrum der Wirtschaftskommission für Afrika stärker ausgelastet werden kann, unter anderem mit Partnern
wie der Afrikanischen Union, und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber
Bericht zu erstatten, namentlich über die Wirkung der Initiativen der Kommission;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Leiter der Institutionen des Systems der Vereinten Na-
tionen zu ermutigen, nach Möglichkeit, vorrangig das Konferenzzentrum der Wirtschaftskommission für
Afrika zu nutzen, um eine höhere Auslastung der Konferenzeinrichtungen zu gewährleisten;

17. ersucht den Generalsekretär ferner, für das Konferenzzentrum der Wirtschaftskommission für
Afrika eine wettbewerbsfähigere Preisstruktur und eine geeignete Vermarktungsstrategie zu entwickeln;

18. erkennt die proaktiven Bemühungen des Generalsekretärs an, Möglichkeiten zur Steigerung der
Effizienz und Wirksamkeit der Konferenzdienste zu ermitteln;

19. ersucht den Generalsekretär, auf ihrer achtundsechzigsten Tagung eine umfassende Überprüfung
der Konferenzdienste vorzulegen und dabei etwaige Doppelungen oder Redundanzen aufzuzeigen, mit dem
Ziel, innovative Ideen, potenzielle Synergien und andere kostensparende Maßnahmen zu ermitteln, ohne die
Qualität der Dienste zu beeinträchtigen;

20. ersucht den Konferenzausschuss erneut, mit den Organen, die in den letzten drei Jahren den jewei-
ligen Richtwert der ihnen zugewiesenen Ressourcen regelmäßig unterschritten haben, Konsultationen mit
dem Ziel zu führen, geeignete Empfehlungen zur Herbeiführung einer optimalen Auslastung der Konferenz-
betreuungsressourcen abzugeben, und fordert die Sekretariate und Vorstände der Organe, die ihre Konferenz-
betreuungsressourcen nicht ausreichend nutzen, nachdrücklich auf, enger mit der Sekretariats-Hauptabtei-
lung Generalversammlung und Konferenzmanagement zusammenzuarbeiten und gegebenenfalls Änderun-
gen ihrer Arbeitsprogramme zu erwägen, namentlich Anpassungen auf der Grundlage der mit wiederkehren-
den Tagesordnungspunkten gesammelten Erfahrungswerte, mit dem Ziel, ihre Auslastungsfaktoren zu ver-
bessern;

21. ersucht die Vorsitzende des Konferenzausschusses, an die Amtsträger, die bei zwischenstaatli-
chen Organen mit Sitz an anderen Dienstorten als New York den Vorsitz führen, ein entsprechendes Schrei-
ben zu richten, falls der Auslastungsgrad dort unter den Richtwert von 80 Prozent fällt;

22. fordert die zwischenstaatlichen Organe, deren durchschnittlicher Auslastungsgrad in den letzten
10 Jahren unter dem Richtwert von 80 Prozent lag, nachdrücklich auf, dem Auslastungsgrad bei der Planung
ihrer künftigen Sitzungen Rechnung zu tragen, damit sie den Richtwert erreichen;
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B. Auswirkungen des Sanierungsgesamtplans, Strategie IV (stufenweiser Ansatz), auf die während 
seiner Durchführung abgehaltenen Sitzungen am Amtssitz

1. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Durchführung des Sanierungsgesamtplans,
einschließlich der Verlegung von Konferenzbetreuungspersonal in Ausweichräumlichkeiten, die Qualität der
den Mitgliedstaaten in den sechs Amtssprachen bereitgestellten Konferenzdienste und die Gleichbehandlung
der Sprachendienste, die über die gleichen günstigen Arbeitsbedingungen und die gleichen Ressourcen ver-
fügen sollen, nicht beeinträchtigt, damit die erbrachten Dienste von höchster Qualität sind;

2. ersucht alle, die Sitzungen beantragen und veranstalten, in sämtlichen mit der Terminplanung für
die Sitzungen zusammenhängenden Angelegenheiten enge Verbindung zur Hauptabteilung Generalver-
sammlung und Konferenzmanagement zu halten, damit die während der Bauarbeiten stattfindenden Aktivi-
täten am Amtssitz mit einem Höchstmaß an Planungssicherheit koordiniert werden können;

3. ersucht den Konferenzausschuss, die Angelegenheit laufend weiter zu verfolgen, und ersucht den
Generalsekretär, dem Ausschuss regelmäßig über die den Konferenz- und Sitzungskalender der Vereinten
Nationen während der Bauarbeiten betreffenden Angelegenheiten Bericht zu erstatten;

4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der in der Hauptabteilung Generalversammlung und
Konferenzmanagement vorhandenen Ressourcen auch weiterhin für eine ausreichende informationstechno-
logische Unterstützung der Konferenzdienste zu sorgen, damit sie während der Durchführung des Sanie-
rungsgesamtplans reibungslos arbeiten können;

5. nimmt davon Kenntnis, dass ein Teil des Konferenzbetreuungspersonals und der informations-
technologischen Ressourcen der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement für die
Dauer der Durchführung des Sanierungsgesamtplans vorübergehend in Ausweichräumlichkeiten unterge-
bracht ist, und ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der in der Hauptabteilung vorhandenen Ressourcen
auch weiterhin für eine ausreichende Unterstützung zu sorgen, um die fortgesetzte Aufrechterhaltung der in-
formationstechnologischen Einrichtungen der Hauptabteilung, die Umsetzung der globalen Informations-
technologie-Initiative und die Erbringung von Konferenzdiensten von hoher Qualität zu gewährleisten;

6. ersucht den Generalsekretär, bei Initiativen, die sich auf die Nutzung der Konferenzdienste und
-einrichtungen auswirken, die Mitgliedstaaten zu konsultieren;

III

Integriertes globales Management

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Bemühungen des Generalsekretärs im Zusammenhang
mit der Initiative für integriertes globales Management, an den vier Hauptdienstorten gemeinsame Leistungs-
indikatoren und einheitliche Informationstechnologiesysteme (wie gData, gMeets, gDoc und gText) einzu-
führen und anzuwenden, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

2. verweist auf Abschnitt III Ziffer 15 ihrer Resolution 66/233, ersucht den Generalsekretär, die in-
ternen Überprüfungen betreffend die Rechenschaftsmechanismen und die klare Abgrenzung der Verantwor-
tung zwischen dem Untergeneralsekretär für Generalversammlung und Konferenzmanagement und den Ge-
neraldirektoren der Büros der Vereinten Nationen in Genf, Nairobi und Wien für die Konferenzmanagement-
politik, die operativen Tätigkeiten und die Ressourcennutzung abzuschließen, und ersucht den Generalsekre-
tär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

3. nimmt Kenntnis von den im Rahmen des integrierten globalen Managements unternommenen In-
itiativen zur Straffung der Verfahren, zur Erzielung von Größenvorteilen und zur Verbesserung der Qualität
der Konferenzdienste und betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die Gleichbehandlung des
Konferenzbetreuungspersonals sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass der Grundsatz der gleichen Einstu-
fung für gleiche Arbeit an den vier Hauptdienstorten befolgt wird;

4. stellt außerdem fest, dass sich die Aufteilung des Arbeitsvolumens im Zusammenhang mit der
globalen Dokumentenverwaltung nach wie vor kaum auswirkt, und ersucht den Generalsekretär, weiter nach
Wegen zur Förderung der Aufteilung des Arbeitsvolumens unter den vier Hauptdienstorten zu suchen und
der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;
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5. betont, dass die Hauptziele der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement
darin bestehen, Dokumente von hoher Qualität in allen Amtssprachen fristgerecht vorzulegen, im Einklang
mit den geltenden Vorschriften, und den Mitgliedstaaten an allen Dienstorten Konferenzdienste von hoher
Qualität bereitzustellen und dabei diese Ziele im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung so effizient und kostenwirksam wie möglich zu erreichen;

6. stellt fest, dass der Pool an Sprachpersonal an den Dienstorten in Bezug auf die Sprachkombina-
tionen unausgewogen ist, und ersucht den Generalsekretär, Leitlinien für die Rekrutierung, die Vergabe von
Unteraufträgen und die Kontaktarbeit zu entwickeln, die dieser Unausgewogenheit voll Rechnung tragen,
und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

7. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass alle Sprachendienste gleich behandelt werden
und dass sie über die gleichen günstigen Arbeitsbedingungen und die gleichen Ressourcen verfügen, damit
die von ihnen erbrachten Dienste von höchster Qualität sind, unter voller Achtung der Besonderheiten der
sechs Amtssprachen sowie unter Berücksichtigung ihres jeweiligen Arbeitsanfalls;

8. weist erneut darauf hin, dass der Generalsekretär dafür sorgen muss, dass die an allen Dienstorten
verwendeten Technologien kompatibel und in allen Amtssprachen nutzerfreundlich sind;

9. erklärt außerdem erneut, dass die Zufriedenheit der Mitgliedstaaten einer der wichtigsten Leis-
tungsindikatoren im Bereich des Konferenzmanagements und der Konferenzdienste ist;

10. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die die Haupt-
abteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement ergriffen hat, um von den Mitgliedstaaten eine
Evaluierung der Qualität der für sie bereitgestellten Konferenzdienste, die ein wichtiger Leistungsindikator
der Hauptabteilung ist, einzuholen, allen Mitgliedstaaten gleichermaßen die Möglichkeit bieten, ihre Evalu-
ierung in den sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen vorzulegen, und in vollem Einklang mit den ein-
schlägigen Resolutionen der Generalversammlung stehen, und ersucht den Generalsekretär, der Versamm-
lung über den Konferenzausschuss über die in dieser Hinsicht erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiterhin die besten Praktiken und Methoden zur
Evaluierung der Kundenzufriedenheit zu sondieren und der Generalversammlung regelmäßig über die erziel-
ten Ergebnisse Bericht zu erstatten;

12. begrüßt die von der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement unternom-
menen Anstrengungen, von den Mitgliedstaaten eine Evaluierung der Qualität der für sie bereitgestellten
Konferenzdienste, auch unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten entweder schriftlich oder auf
Sitzungen vorgebrachten Anmerkungen und Beschwerden, einzuholen, und ersucht den Generalsekretär,
verstärkt innovative Wege zur systematischen Erfassung und Analyse der Rückmeldungen von Mitgliedstaa-
ten und Ausschussvorsitzenden und -sekretären zur Qualität der Konferenzdienste zu erkunden und der Ge-
neralversammlung über den Konferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

13. ersucht den Generalsekretär, von den Mitgliedstaaten auch weiterhin eine Evaluierung der Quali-
tät der für sie bereitgestellten Konferenzdienste einzuholen, namentlich im Wege der einmal jährlich im Vor-
feld der Arbeitstagung des Konferenzausschusses stattfindenden sprachspezifischen Informationssitzungen
oder anderer, auf Ersuchen von Mitgliedstaaten anberaumter notwendiger Sitzungen, bei einer Höchstzahl
von zwei Sitzungen jährlich, und sicherzustellen, dass diese Maßnahmen allen Mitgliedstaaten gleicherma-
ßen die Möglichkeit bieten, ihre Evaluierungen in den sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen vorzule-
gen, und dass sie in vollem Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung stehen;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Generalversammlung über die in Bezug auf das inte-
grierte globale Management erzielten Fortschritte unterrichtet zu halten;

15. stellt mit Besorgnis fest, dass der Generalsekretär die in Abschnitt III Ziffer 4 ihrer Resolution
63/248, in Abschnitt III Ziffer 12 ihrer Resolution 64/230, in Abschnitt III Ziffer 14 ihrer Resolution 65/245
und in Abschnitt III Ziffer 14 ihrer Resolution 66/233 erbetenen Informationen über die finanziellen Einspa-
rungen, die dank der Durchführung der Projekte des integrierten globalen Managements erzielt worden sind,
nicht in seinen Bericht über die Konferenzplanung28 aufgenommen hat, und ersucht den Generalsekretär er-
neut, sich verstärkt darum zu bemühen, diese Informationen in seinen nächsten Bericht über die Konferenz-
planung aufzunehmen;
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16. nimmt Kenntnis von dem Flextime-Pilotprojekt, das vom Büro der Vereinten Nationen in Wien in
die Wege geleitet wurde, betont, dass die Vorschriften und Regeln der Vereinten Nationen für Personalfragen
während der Durchführung des Pilotprojekts einheitlich angewandt werden sollen, und ersucht den General-
sekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über die Evaluierung des Pilotpro-
jekts Bericht zu erstatten und eine Empfehlung abzugeben, ob das Projekt im Büro der Vereinten Nationen
in Wien fortgesetzt und an anderen Dienstorten weiter umgesetzt werden soll;

17. begrüßt die Regel der größten Nähe dort, wo sie durchführbar ist, als einen effizienten Ansatz für
die Betreuung von Tagungen, die nicht an Dienstorten stattfinden, und ersucht in dieser Hinsicht den Gene-
ralsekretär, die Regel der größten Nähe bei den dafür geeigneten Tagungen streng anzuwenden, ohne dass die
Qualität der Dienste gefährdet wird, und dem Konferenzausschuss auf seiner Arbeitstagung 2013 darüber
Bericht zu erstatten;

IV

Fragen der Dokumentation und der Veröffentlichungen

1. hebt hervor, wie überaus wichtig die Gleichstellung der sechs Amtssprachen der Vereinten Natio-
nen ist;

2. bekräftigt ihren Beschluss in Abschnitt IV ihrer Resolution 64/230, dass alle von der Arbeitsgrup-
pe des Menschenrechtsrats für die allgemeine regelmäßige Überprüfung verabschiedeten Berichte im Ein-
klang mit den Resolutionen der Generalversammlung 36/117 A vom 10. Dezember 1981, 51/211 A bis E,
52/214, 53/208 A bis E und 59/265 rechtzeitig vor ihrer Behandlung durch den Rat als Dokumente in allen
Amtssprachen der Vereinten Nationen herausgegeben werden, und ersucht den Generalsekretär, die dafür
notwendige Unterstützung bereitzustellen und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Ta-
gung darüber Bericht zu erstatten;

3. wiederholt mit Besorgnis ihr Ersuchen an den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Regeln
betreffend die gleichzeitige Verteilung von Dokumenten in allen sechs Amtssprachen sowohl für die Vertei-
lung von Druckexemplaren als auch für die Einstellung der Dokumentation der beschlussfassenden Organe
in das Elektronische Dokumentenarchiv und die Veröffentlichung auf der Website der Vereinten Nationen
streng eingehalten werden, entsprechend Abschnitt III Ziffer 5 ihrer Resolution 55/222;

4. betont, dass die mit dem Konferenzmanagement, einschließlich der Dokumentation, zusammen-
hängenden Angelegenheiten in den Zuständigkeitsbereich des Fünften Ausschusses fallen;

5. verweist erneut auf die Bedeutung der fristgerechten Herausgabe der Dokumente für den Fünften
Ausschuss;

6. erkennt an, dass ein mehrgleisiger Ansatz erforderlich ist, um für die anhaltenden Schwierigkeiten
mit der verspäteten Herausgabe der Dokumente für den Fünften Ausschuss eine Lösung zu finden;

7. erkennt die Arbeit an, die der unter dem Vorsitz der Hauptabteilung Generalversammlung und
Konferenzmanagement stehende hauptabteilungsübergreifende Arbeitsstab für Dokumentation bei der Be-
wältigung des Problems der verspäteten Herausgabe von Dokumenten für den Fünften Ausschuss leistet;

8. legt den Vorsitzenden des Fünften Ausschusses und des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen nahe, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen auf dem Gebiet der Do-
kumentation weiter zu fördern;

9. begrüßt die fortgesetzten Anstrengungen, die der Arbeitsstab unternimmt, um den Prozess der
Einreichung der Dokumente durch die Urheberabteilungen des Sekretariats zu steuern; 

10. stellt fest, dass es den Entscheidungsprozess im Fünften Ausschuss erleichtert, wenn das Sekreta-
riat diesem während seiner informellen Konsultationen genaue, aktuelle und schlüssige Informationen vor-
legt;

11. stellt mit Befriedigung fest, dass die Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanage-
ment alle rechtzeitig und im Rahmen der Höchstzahl von Wörtern eingereichten Dokumente innerhalb von
vier Wochen bearbeitet hat, und legt dem Generalsekretär nahe, für die Beibehaltung dieses Leistungsniveaus
zu sorgen;
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12. bekräftigt ihren Beschluss in Abschnitt III Ziffer 9 ihrer Resolution 59/265, dass der Herausgabe
von Dokumenten in allen sechs Amtssprachen zu Planungs-, Haushalts- und Verwaltungsfragen, die die Ge-
neralversammlung dringend prüfen muss, Vorrang einzuräumen ist;

13. ersucht den Generalsekretär erneut, alle Hauptabteilungen des Sekretariats anzuweisen, in ihre
Berichte folgende Bestandteile aufzunehmen:

a) eine Zusammenfassung des Berichts;

b) zusammengefasste Schlussfolgerungen, Empfehlungen und andere vorgeschlagene Maßnahmen;

c) sachdienliche Hintergrundinformationen;

14. ersucht außerdem erneut darum, dass in allen Dokumenten, die das Sekretariat, zwischenstaatli-
che Organe und Sachverständigengremien den beschlussfassenden Organen zur Behandlung und Be-
schlussfassung vorlegen, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Fettdruck erscheinen;

15. stellt mit Besorgnis fest, dass nur 65 Prozent der Urheberabteilungen die Vorgabe der pünktlichen
Einreichung von 90 Prozent ihrer Berichte bei der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzma-
nagement einhielten, und ersucht den Generalsekretär, das Terminsystem für Dokumente durch einen spezi-
ell darauf ausgerichteten Mechanismus, wie etwa den hauptabteilungsübergreifenden Arbeitsstab für Doku-
mentation, strenger durchzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten;

16. fordert die Urheberabteilungen nachdrücklich auf, die Fristen vollständig einzuhalten, damit das
Ziel der pünktlichen Einreichung von 90 Prozent der Dokumente erreicht wird, und ersucht den Generalse-
kretär, sicherzustellen, dass die verspätete Einreichung von Dokumenten nicht die Herausgabe der fristge-
recht und unter Einhaltung der festgelegten Richtlinien vorgelegten Dokumente beeinträchtigt;

17. wiederholt ihr in Abschnitt IV Ziffer 18 ihrer Resolution 66/233 enthaltenes Ersuchen an den Ge-
neralsekretär, Informationen über die Regelung von Ausnahmen bei der Einreichung von Dokumenten, die
die Höchstzahl von Wörtern überschreiten, vorzulegen;

18. begrüßt das Zusammenwirken zwischen der Hauptabteilung Generalversammlung und Konfe-
renzmanagement und den Urheberabteilungen bei der Regelung von Ausnahmen und ersucht den Generalse-
kretär, für anhaltende Anstrengungen in dieser Hinsicht zu sorgen und der Generalversammlung auf ihrer
achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

19. unterstreicht die Rolle der Mitgliedstaaten und ihrer zwischenstaatlichen Organe bei der Festle-
gung der Leitsätze für das Konferenzmanagement;

20. betont, dass Vorschläge zur Veränderung dieser Leitsätze von den Mitgliedstaaten in ihren jewei-
ligen zwischenstaatlichen Organen gebilligt werden müssen;

21. verweist auf die Ziffern 23 und 24 der Anlage zu ihrer Resolution 55/285 vom 7. September 2001
und Abschnitt IV Ziffer 23 ihrer Resolution 66/233 und ersucht den Generalsekretär, eingedenk des Grund-
satzes der Parität aller sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen den Anwendungsbereich des Konzepts
des intelligenten Papiereinsatzes weiter auszuarbeiten, um es zu einem umfassenderen, auf die Verwendung
moderner Technologie gestützten Konzept zu machen und somit bessere Dienste für die Mitgliedstaaten zu
erbringen, und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten,
einschließlich detaillierter Angaben zu:

a) technischen Kriterien, unter anderem Datensicherheit und Dienste für die Mitgliedstaaten;

b) den Auswirkungen auf finanzielle und personelle Ressourcen sowie Haushalts- und Beschaf-
fungsverfahren;

c) den Fristen für die Umsetzung an den vier Hauptdienstorten;

d) der Integration der damit zusammenhängenden Informations- und Kommunikationstechnologie-
projekte mit Umoja;

e) den Plänen zur Sicherung der Geschäftskontinuität;
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f) dem etwaigen Ausbildungsbedarf;

g) der Verfügbarkeit des Portals für den intelligenten Papiereinsatz;

h) der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen;

22. stellt fest, dass das Elektronische Dokumentenarchiv das offizielle digitale Archiv der Vereinten
Nationen ist;

23. ersucht den Generalsekretär, die Aufgabe des Ladens aller wichtigen älteren Dokumente der Ver-
einten Nationen auf die Website der Vereinten Nationen in allen sechs Amtssprachen vorrangig abzuschlie-
ßen, damit diese Archive den Mitgliedstaaten auch über dieses Medium zur Verfügung stehen;

24. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten
Tagung über einen detaillierten Zeitrahmen für die Digitalisierung aller wichtigen älteren Dokumente der
Vereinten Nationen, einschließlich der Dokumente der beschlussfassenden Organe, und über Optionen zur
Beschleunigung dieses Prozesses im Rahmen der vorhandenen Ressourcen Bericht zu erstatten;

25. stellt fest, dass der Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums im Büro der Vereinten
Nationen in Wien ein Pilotprojekt für den Übergang zu digitalen Tagungsaufzeichnungen in den sechs Amts-
sprachen der Organisation als kostensparende Maßnahme durchführt;

26. betont, dass es für eine weitere Ausdehnung dieser Maßnahme erforderlich ist, dass sie einschließ-
lich ihrer rechtlichen, finanziellen und personellen Auswirkungen von der Generalversammlung geprüft wird
und dass die einschlägigen Resolutionen der Versammlung voll eingehalten werden, und ersucht den Gene-
ralsekretär, der Versammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber und über die Evaluierung des ge-
nannten Pilotprojekts Bericht zu erstatten;

27. verweist auf Ziffer 5 ihrer Resolution 49/221 B vom 23. Dezember 1994 und betont, dass die ra-
sche Herausgabe der Wortprotokolle ein wichtiger Bestandteil der für die Mitgliedstaaten bereitgestellten
Dienste ist;

V

Fragen der Übersetzung und Dolmetschung

1. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu bemühen, dass in allen sechs Amtssprachen
Dolmetsch- und Übersetzungsdienste von höchster Qualität bereitgestellt werden;

2. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sorgen, dass die in den Übersetzungs- und Dol-
metschdiensten verwendete Terminologie dem neuesten Stand der Sprachnormen und der neuesten Termino-
logie der Amtssprachen entspricht, um höchste Qualität zu gewährleisten;

3. bekräftigt Abschnitt V Ziffer 4 ihrer Resolution 66/233 und ersucht den Generalsekretär erneut,
bei der Einstellung von Zeitpersonal in den Sprachendiensten, gegebenenfalls auch mittels internationaler
oder lokaler Verträge, dafür zu sorgen, dass alle Sprachendienste gleich behandelt werden und dass sie über
die gleichen günstigen Arbeitsbedingungen und die gleichen Ressourcen verfügen, damit die von ihnen er-
brachten Dienste von höchster Qualität sind, unter voller Achtung der Besonderheiten jeder der sechs Amts-
sprachen sowie unter Berücksichtigung des jeweiligen Arbeitsanfalls der Sprachendienste;

4. ersucht den Generalsekretär erneut, weitere Maßnahmen zur Senkung des Anteils unbesetzter
Stellen im Büro der Vereinten Nationen in Nairobi zu prüfen, und ersucht den Generalsekretär, der General-
versammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

5. ersucht den Generalsekretär, die Auswahlwettbewerbe für die Rekrutierung von Sprachpersonal
mit ausreichendem Vorlauf abzuhalten, damit freie und frei werdende Stellen in den Sprachendiensten rasch
besetzt werden können, und die Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über die in dieser
Hinsicht unternommenen Anstrengungen zu unterrichten;

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Qualität der Übersetzungen von Dokumenten in die
sechs Amtssprachen weiter zu verbessern und dabei der Genauigkeit der Übersetzungen besondere Bedeu-
tung beizumessen;
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7. verweist erneut auf Ziffer 8 der Anlage zur Resolution 2 (I) vom 1. Februar 1946 über die Ge-
schäftsordnung in Bezug auf Sprachen, wonach alle Resolutionen und sonstigen wichtigen Dokumente in
den Amtsprachen verfügbar gemacht werden und auf Antrag von Vertretern jedwede sonstigen Dokumente
in einer oder allen Amtssprachen verfügbar gemacht werden;

8. betont die Notwendigkeit, die höchstmögliche Qualität externer Übersetzungen zu gewährleisten,
und ersucht den Generalsekretär, über diesbezüglich zu ergreifende Maßnahmen Bericht zu erstatten;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, an allen Dienstorten eine ausreichende Zahl von Bediensteten
der entsprechenden Rangstufe bereitzustellen, um eine angemessene Qualitätskontrolle der externen Über-
setzungen zu gewährleisten, unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der gleichen Einstufung
für gleiche Arbeit;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über
die Erfahrungen, die Erkenntnisse und die bewährten Praktiken der Hauptdienstorte bei der Qualitätskontrol-
le der externen Übersetzungen Bericht zu erstatten und dabei auch auf die Anforderungen in Bezug auf die
Zahl der für diese Aufgabe benötigten Bediensteten und deren angemessene Rangstufe einzugehen;

11. legt dem Generalsekretär nahe, organisationsweit standardisierte Leistungsindikatoren festzule-
gen und Kalkulationsmodelle für eine kostenwirksamere Strategie der internen Dokumentenverarbeitung
aufzustellen, und ersucht ihn, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung die entspre-
chenden Informationen vorzulegen;

12. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Maßnahmen, die der Generalsekretär im Einklang mit
ihren Resolutionen ergriffen hat, um unter anderem die Frage der Ersetzung von in den Ruhestand tretenden
Bediensteten in den Sprachendiensten anzugehen, und ersucht den Generalsekretär, diese Anstrengungen
fortzusetzen und zu verstärken, namentlich durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen, die
Sprachexperten ausbilden, um den Bedarf in den sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen zu decken;

13. stellt fest, dass energische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die nachteiligen Auswirkun-
gen eines Mangels an Bewerbern und eine hohe Fluktuationsrate im Sprachenbereich zu vermeiden, und er-
sucht den Generalsekretär, die geeigneten Mittel einzusetzen, um das Praktikantenprogramm zu verbessern,
namentlich über Partnerschaften mit Organisationen, die die Amtssprachen der Vereinten Nationen fördern;

14. stellt in dieser Hinsicht außerdem fest, dass die jüngsten Anstrengungen zur Unterzeichnung von
Vereinbarungen und Kooperationsabkommen mit zwei Universitäten in Afrika und zur Unterzeichnung einer
Vereinbarung mit einer lateinamerikanischen Einrichtung geführt haben;

15. ersucht den Generalsekretär, weitere konzertierte Anstrengungen zur Förderung von Kontaktpro-
grammen, wie Trainee- und Praktikumsprogrammen, zu unternehmen und innovative Wege zur stärkeren
Bekanntmachung dieser Programme zu beschreiten, namentlich durch Partnerschaften mit den Mitgliedstaa-
ten, den zuständigen internationalen Organisationen und den Sprachausbildungseinrichtungen in allen Re-
gionen, insbesondere zur Schließung der großen Lücke in Afrika und Lateinamerika, und der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

16. ersucht die Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement, sich in Zusammen-
arbeit mit dem Bereich Personalmanagement weiter verstärkt darum zu bemühen, Beschäftigungs- und Prak-
tikumsmöglichkeiten in den Sprachendiensten an den vier Hauptdienstorten in allen Mitgliedstaaten besser
bekannt zu machen;

17. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den positiven Erfahrungen mit Traineeprogrammen am
Amtssitz und im Büro der Vereinten Nationen in Wien, durch die Nachwuchskräfte in den Übersetzungs- und
Dolmetschdiensten der Vereinten Nationen ausgebildet werden und ihr Interesse an einer Beschäftigung in
diesen Diensten gefördert wird, während der Pool qualifizierter Sprachfachkräfte mit für die Nachfolgepla-
nung kritischen Sprachenkombinationen erweitert wird, und ersucht den Generalsekretär, die Initiative wei-
terzuentwickeln, auf alle Dienstorte auszuweiten und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten
Tagung darüber Bericht zu erstatten;

18. stellt fest, dass die von den Sanktionsausschüssen des Sicherheitsrats aufgestellten konsolidierten
Listen der Personen und Einrichtungen, die Sanktionen unterliegen, noch nicht in alle sechs Amtssprachen
übersetzt wurden, empfiehlt der Informellen Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für Dokumentation und ande-
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re Verfahrensfragen erneut, sich genauer mit der Praxis bei der Herausgabe dieser konsolidierten Listen, ein-
schließlich ihrer Übersetzung, zu befassen, und ersucht den Generalsekretär, auf ihrer achtundsechzigsten
Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 67/238

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 24. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/502/Add.1, Ziff. 6).

67/238. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen und Beschlüsse über den Beitragsschlüssel für die Auftei-
lung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Resolutionen 55/5 B und C vom 23. De-
zember 2000, 57/4 B vom 20. Dezember 2002, 58/1 B vom 23. Dezember 2003, 61/237 vom 22. Dezember
2006 und 64/248 vom 24. Dezember 2009, 

in Bekräftigung von Artikel 17 der Charta der Vereinten Nationen und von Regel 160 ihrer Geschäfts-
ordnung, 

unter Hinweis auf die Ziffern 5 und 6 ihrer Resolution 58/1 B, 

nach Behandlung der Berichte des Beitragsausschusses über seine einundsiebzigste32 und zweiundsieb-
zigste33 Tagung sowie des Berichts des Generalsekretärs über mehrjährige Zahlungspläne34, 

1. bekräftigt, dass es auch weiterhin das Vorrecht der Generalversammlung ist, den Beitragsschlüs-
sel für die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen festzusetzen; 

2. bekräftigt außerdem das grundlegende Prinzip, wonach die Ausgabenlast der Organisation im All-
gemeinen nach der Zahlungsfähigkeit aufgeteilt wird; 

3. bekräftigt ferner, dass alle Mitgliedstaaten nach Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Na-
tionen verpflichtet sind, die Ausgaben der Organisation nach einem von der Generalversammlung festzuset-
zenden Verteilungsschlüssel zu tragen; 

4. bekräftigt, dass der Beitragsausschuss als Fachorgan gehalten ist, den Beitragsschlüssel aus-
schließlich auf der Grundlage zuverlässiger, verifizierbarer und vergleichbarer Daten aufzustellen; 

5. beschließt, den Beitragsschlüssel für den Zeitraum 2013 bis 2015 auf die folgenden Elemente und
Kriterien zu gründen: 

a) Schätzungen des Bruttonationaleinkommens; 

b) durchschnittliche statistische Referenzperioden von drei und sechs Jahren; 

c) Umrechnungskurse auf Basis der Marktwechselkurse, außer wenn dies zu übermäßigen Schwan-
kungen und Verzerrungen im Einkommen einiger Mitgliedstaaten führt und dann preisbereinigte Wechsel-
kurse oder andere geeignete Umrechnungskurse zu verwenden sind, unter gebührender Berücksichtigung ih-
rer Resolution 46/221 B vom 20. Dezember 1991; 

d) das bei der Erstellung des Beitragsschlüssels für den Zeitraum 2010 bis 2012 verwendete Ver-
schuldungsabschlagsverfahren; 

e) eine 80-prozentige Entlastung für Länder mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen, wobei als
Schwellenwert des Pro-Kopf-Einkommens das durchschnittliche Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen aller
Mitgliedstaaten für die statistischen Referenzperioden herangezogen wird; 

32 Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 11 (A/66/11). 
33 Ebd., Sixty-seventh Session, Supplement No. 11 (A/67/11). 
34 A/67/75. 




